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Zielgruppe Unternehmen/Standorte, die genehmigungsbedürftige oder anderweitig zu-

lassungsbedürftige Anlagen haben. 

Ihre Voraussetzungen Keine 

Ausgangslage Sie stehen vor einem Vorhaben, das eine Neu-, eine Änderungsgenehmigung 

oder eine Anzeige nach Rechtsvorschriften wie BImSchG, WHG/WG oder Be-

trSichV erfordert. 

Sie haben entweder keine Erfahrung in der Durchführung von Genehmigungs-

verfahren, oder Ihr Vorhaben ist so komplex oder in Bezug auf die Rechtskon-

formität heikel, sodass Sie professionelle Hilfe schätzen, oder Ihre Genehmi-

gungsbehörde hat Ihnen empfohlen, sich professioneller Hilfe zu bedienen. 

Ziel und Vorgehen Ihr Ziel ist es, mit möglichst wenig (eigenem) Aufwand, so schnell wie möglich 

die Genehmigung in Händen zu halten. Die Genehmigung soll darüber hinaus 

keine überraschenden Auflagen und Nebenbestimmungen enthalten. 

Ein wesentlicher Schritt zu Erreichung dieses Ziels ist die Abgabe eines perfek-

ten Genehmigungsantrags beziehungsweise einer perfekten Anzeige. Auf 

dem Weg dahin ist es sinnvoll, mit den Behörden möglichst eng zusammenzu-

arbeiten. 

Dazu führen wir zusammen mit Ihnen und den Behörden eine Vorantragskon-

ferenz durch, die zum Ziel hat, den Behördenvertretern das Vorhaben nahe zu 

bringen und sie in Entscheidungen über Vorgehensweise und Inhalte des An-

trags einzubinden. Wenn nötig oder sinnvoll führen wir in Ihrem Auftrag und 

unter vorherigen Abstimmung mit Ihnen weitere Gespräche mit den Behör-

den, zum Beispiel wenn bei der Erstellung der Antragsunterlagen Fragen auf-

tauchen. 

Wenn wir so ins Genehmigungsverfahren eingebunden sind, fällt es uns noch 

leichter, die Antragsunterlagen zusammenzustellen. 

Inhalte Alle umwelt-/und sicherheitsrelevanten Zulassungsverfahren. 

Ergebnis Wenn Sie uns ins Genehmigungsverfahren einbinden, so signalisieren Sie den 

Behördenvertretern, dass Sie gewillt sind, professionell zu arbeiten und die 

Behördenvertreter können annehmen, dass auch ihre Belange im Verfahren 

ausreichend berücksichtigt sind. 

Wenn wir bei der Begleitung im Genehmigungsverfahren keine Antragsunter-

lagen erstellen, so bekommen Sie als Ergebnis unserer Arbeit das Vertrauen 

der Behördenvertreter. Ansonsten natürlich auch den Genehmigungsantrag 

oder die Anzeige. 

Ihre Eigenbeteiligung 

 

http://www.risolva.de/
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#bimschg
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#whg_wg
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#betrsichv
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#betrsichv
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Ansprechpartner bei Ihnen Geschäftsleitung, Standortvertretung oder die Person, die den Kontakt zu den 

Behördenvertretern hält. 

Verantwortlicher für das zulassungsbedürftige Vorhaben, zum Beispiel in der 

Planungsabteilung. 

Ihr Zeitbedarf Den, den Sie ohnehin für die planerische Leistung brauchen. 

Gemeinsame Vorbereitung und Teilnahme an Vorantragskonferenz und ande-

ren Meetings mit Behörden. 

Kosten Die Abrechnung erfolgt in der Regel nach Festpreis. Der Gesamtumfang rich-

tet sich u.a. nach der Komplexität des Vorhabens. 

Mögliche Optionen Abgerundet wird der Service, wenn wir Sie nicht nur während des Genehmi-

gungsverfahrens begleiten, sondern in Ihrem Namen - quasi als Ghostwriter - 

die Antragsunterlagen oder die Anzeige erstellen. Diese Leistung ist im ent-

sprechenden Datenblatt beschrieben. 

Verwandte Leistungen Erstellen von Antragsunterlagen 

Risolva Ansprechpartner Anja Blum 

anja.blum@risolva.de, www.risolva.de 

Telefon: 07123 30780 - 21 

Fax: 07123 30780 - 11 
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